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Dieses Merkblatt soll dazu dienen, dem Betreiber sowie dem Planer einer baulichen Anlage 
aufzuzeigen, in welchen Fällen Blitzschutzanlagen erforderlich sind.  
 
Im § 15, Abs.2 der Landesbauordnung (LBO) ist hierzu folgendes definiert:  
Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefährdet sind oder bei denen Blitzschlag zu schweren 
Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.  
 
Nachfolgendes Diagramm soll verdeutlichen, welche Kriterien bei der Beurteilung der 
Notwendigkeit von Blitzschutzanlagen im Baugenehmigungsverfahren herangezogen 
werden. 
 

Besteht die Forderung nach einer 
Blitzschutzanlage aufgrund einer 

Sonderbauvorschrift? (VkVO, 
VStättVO, MSchulbauR, Hinweise 

Krankenhäuser und bauliche Anlagen 
entsprechender Zweckbestimmung) 

Besteht im Schadensfall eine 
Gefahr für Menschen und Tiere, 
sind Menschen und Tiere in der 

baulichen Anlage anwesend? 

Sind die baulichen Anlagen 
aufgrund Ihrer Größe sowie der 
topographischen Lage exponiert 

und damit blitzgefährdet? 

Blitzschutzanlagen gemäß 
DIN EN 62305 (VDE 0185-

305) erforderlich 

Keine Blitzschutzanlagen 
erforderlich 

nein 

nein 

ja 

ja 

ja 

nein 

Grundsätzlich besteht im 
Zollernalbkreis statistisch eine 

erhöhte Blitzgefährdung 
(Blitzinformationsdienst 

Siemens) 


